
SBI

Herausgeber
Professor Dr. Dr. Eric Hilgendorf, Würzbu
Professor Dr. lvlatthias jestaedt, Freiburg

Professor Dr. Herbert Roth, Regensburg

Professor DÍ. Astrid Stadler, Konstanz

Professor Dr. Bernhard Großfeld, Mrlnste
Professor Dr. Christian Starck, Göttingen (bis 2006)
Professor Dr. Dr. h.c. Rolf Stürner, Freiburg i.Br. (bis 201 2)

Redaktion
Mêrtin ldler, Tübingen

Mohr Siebeck

Juristen1,eitung

a

,(.
ll ,,Jahrsans
3. Juni 2016

G

c
Aufsätze

Professor Dr. Kay S/aechter
Ist eine tü/irtschaftsverfassung heute nützlich? 533

Professor Dr. Michael Fehling, LL.M. (Berkeley)
Perspektiven des Öffentlichen'Wirtschaftsrechts 540

Professor Dr. Stephan Madaus
Schulden, Entschuldung, Jubeljahre - vom Vandel der
Funkdon des Insolvenzrechts 548

Privatdozent Dr. Ulrich Jan Schröder
Managergehälter als Gegenstand europäischer und
staatlicher Regulierung 556

Umschau

Tagungsbericht
Einheit der Prozessrechtswissenschaft?
Tagung junger Prozessrechtswissenschaftler am
18. und 19. September 2015 in Köln
Gregor Albers, Bernhard Linnartz
und Jörg Schöpper 566

Glückwunsch
Hans-Dieter Schwind zum 80. Geburtstag
Professor Dr. Klaus Laubenthal 568

Literatur

Thilo Kuntz: Gestaltung von Kapitalgesellschaften
zwischen Freiheit ,tnd Zwang
Professor Dr. Ulrich Noack 569

Florian Jochen Späth: Rechtfertigungsgründe
im \Øirtschaftsstrafrecht
Professor em. Dr. Dr.h.c. mult. Klaus Tiedemann 570

Entscheidungen

EuGH, 10.12.20L5 - Rs. C-594l14 Simona Kornhaas ./'
Thomas Dithmar als Insoivenzverwalter über das Vermögen
der Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd.
mit Anmerkung von
Professor Dr. $Øolf-Georg Ringe
Haftung des ,,Director" einer englischen ,,Limited"
gemäß $ 64 GmbHG 571

BGH, 19. 1.2016 - XI ZR 388/14
mit Anmerkung von
Dr. Claire Feldhusen
Berücksichtigung von Sondertilgungsrechten bei

Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung 577

JZ lnformation

Aktuelles aus der Rechtsprechung 334*
Aus dem Inhalt der nächsten Hefte 334*
Gesetzgebung 335*
Entscheidungen in Leitsätzen 336*
Neuerscheinungen 350*
Zeitschriftenübersicht 358*
Festschrift/Sammelwerke 362*
Impressum 366*

t



¡NHA¡-T

Au'fsätze

Wolfgang Wellner
Anspruchsbeschränkungen und -blockaden beim verkehrsrechtlichen Haftpflichtschaden
Anspruchsbeschränkungen und -blockaden spielen beim verkehrsrechtlichen Haftpflichtschaden oft eine entschei-
dende Rolle. lhre Kenntnis ist für alle an der Schadensregulierung Beteiligten fundamental wichtig. Der Beitrag
bringt einige aktuelle Beispiele aus der BGH-Rechtsprechung, die symptomatische Fehler aufzeigen.

Peter W. Heermann

Haftung des Vereinsvorstands - Ressortaufteilung und unternehmerische Entscheidungen
Angesichts einer im Vereinsrecht zunehmenden Regressmentalität, die jüngst auch bei FIFA und DFB offenbar
wurde, analysiert der Beitrag, inwieweit Vereinsvorstände durch eine Ressortverteilung ihre Haftung begrenzen
können sowie ob sie bei unternehmerischen Beschlüssen haftungsrechtlich privilegiert sind.

Christoph Schnabel

Die Zukunft des presserechtlichen Auskunftsanspruchs gegen Bundesbehörden
lm Jahr 20L3 sprach das BVerwG den Landesgesetzgebern die Gesetzgebungskompetenz für den presserechtlichen
Auskunftsanspruch gegen Bundesbehörden ab. Die Rechtsprechung ist seitdem uneinheitlich. Der Beitrag unter-
sucht die Folgen fur diesen Anspruch in der verwaltungsgerichtlichen Judikatur.

Zur Rechtsprechung

Katharina Uffmann
Das ,,vertragliche" Preisanpassungsrecht im Tarifkundenbereich der Energieversorger
(BGH, NJW 2Ot6,1778; BeckRS 2Ot5,tgt42)

Bericht
Wolfgang Bosch

Die Entwicklung des deutschen und europäischen Kartellrechts

Kanzlei & Mandat
Stefan Lunk / Tobias Leder
DerArbeitsvertrag - Befristung und Teilzeit

Buchbesprechu ngen

Kleine-Cosack: Bundesrechtsanwaltsordnung: mit BORA und FAO (Thomas A. Degen)

NJW-aktuell

3"681

1687

1,692

7696

1704

1705

1708

Editorial
Reform der Tötungsdelikte
vom Tisch?
R. Pisal

Agenda

Meldungen / Kolumne

Gesetzgebung

Rechtsprechung in Kürze

Entscheidung der Woche

lnterview t2
Blockaden durch Konkurrenten-
klagen abbauen R. Mellinghoff

Forum 75
Mehr Teilhabe, gebremste
Ausgabendynamik? O. Tolmein

Aus der Justiz 1,6
Reformpläne überzeugen Gerichts-
präsidenten nicht S. Rebehn

Recht Digital t7
Unverschlüsselt untauglich -
E-Mail in der Anwaltskommunikation
S. Schweda

Report
Deutschland sucht den Slam-
juristen L. Koch

Rubrikenmarkt

web.report

Stellenmarkt

Beck'sche Zeitschriften

Buchhinweise

Veranstaltungshinweise

Heftvorschau/l mpressu m

J 1"8

23

32

33

38

40

42

44

6

7

8

o

9

4 NJW-aktuell 24/2016



Europäische Gerichte

EuGH 05.04.16 - C-4O4/1.5,C-659/15 PPU
Europäischer Haftbefehl - Mindeststandards
der Haft bedingungen im Ausstellungssteat
(Anm. K. Böhm)

Verfassungsgerichte

BVerfG 15.01..16 - 2 BvR 1,860/15
Auslieferung eines deutschen Staatsangehörigen
bei lnlandbezug der Straftat

BVerfG II.01.16 - 1 BvR 2980/L4
Unzulässige Verfassungsbeschwerde gegen

,,Pflegenotstand"

Zivilgerichte

BGH 28.10.i.5 - Vilt ZR r58/1r
Weitergabe von Kostensteigerungen aufgrund
ergä nze n d er Vertra gsa u s legu n g

BGH 17.02.16 - X| ZB 447 / 13
Ausgleich eines bereits laufenden betrieblichen
Anrechts (Anm. C. Dörr)

BGH 1_t.I2.rs - V ZR r80/1.4
Passive Prozessführungsbefugnis des WEG-
Verbands kraft Gesetz - Grenzzaunstreit

BGH 04.02.Ló - tX ZR 42/14
Anfechtungskonkurrenz bei mittelbarer Zuwen-
dung - lnsolvenz von Schuldner und Mittler

BGH 10.02.16 - Vr ZB 36/15
Kontrollpflichten des Anwalts bei eigener Fristen-
kontrolle

BGH 25.02.16 - |tZB 42/15
Ungenügende Einzelanweisung zur Fristwahrung
bei Faxversand

Abteilung Zivilrecht
Dígitale Wirtschaft - Analoges Recht: Braucht das BGB
ein Update?
F. Faust

Abteilung Arbeits- und Sozíalrecht
Digitalisierung derArbeitswelt - Herausforderungen und
Regelungsbedarf
R. Krause

Abteílung Strafrecht
Offentl¡chkeít im Strafverfahren
K. Altenhain

OLG Schleswig1,8.t2.I5 - IU t25/14
Kein Schadensersatz nach vorbehaltloser Abnahme
in Kenntnis des Mangels (Anm. H. C. Schwenker) Uqq

INHALT

Rechtsprechung

7709

171.4

7716

7778

7728

1735

1738

1740

Verwaltungsgerichte

OVG Berlin-Brandenburg 2O.ß.I5 - OVG 6 S 45/1,5
Presserechtlicher Auskunftsanspruch - Erteilung
von Hausausweisen des Bundestags I75I

OVG Berlin-Brandenburg 1.0.02.1.6 - OVG 6 S 56/15
Keine Auskunftspflicht des Bundespräsidenten
überPrüfungauszufertigenderGesetze(Ls,) 1753

OLG N/ünchen 08.L0.15 - 34 Wx 297/I5
Auslegung eines Vollstreckungstitels durch das
Grundbuchamt (Ls.)

Strafgerichte

BGH 01.1.2.15 - 1 StR 273/1"5
Steuerhinterziehung durch GmbH-Gesellschafter -
Private Dienstwagennutzung

BGH 10.09.15 - 4StR24/1.5
Auf hebung einer Revisionsentscheidung zu vor-
instanzlichem Urteilsentwurf

Arbeitsgerichte

BAG 22.r0.r5 - 2 AZR 569 / 1.4

Außerordentliche fristlose Kündígung wegen
beharrlicher Arbeitsverweigerung

Sozialgerichte

BSG 25.11".15 - B 3 P 3/1.4R
Zuschuss zu den Kosten des behindertengerechten
Umbaus einer Dusche

Abteilu ng Öffentliches Recht
Funktionswandel der Verwa ltungsgerichtsbarkeít unter
dem Einfluss des Unionsrechts?
K. F. Gärditz

Abteilung Wirtschaft srecht
Empfiehlt sich eine grundlegende Reform des Personen-
gesellschaftsrechts?
C. Schäfer

Abteilung Familienrecht
Rechtliche, biologische und sozíale Elternschaft
T. Helms

7747

1747

77sO

1754

L7s87742

Mit Beila ge 2/207ó: Kurzgutachten für den 7l-. Deutschen Juristentag

tr)NJW-aktuell



Krit\i ¡irit
\f,{Å**

Ð3-?155***

Herausgeber
Peter-Alexis Albrecht
Stefan Braum
Thomas Duve

Klaus Günther
Marc Jaeger

Stefan Kadelbach

Vincent Lamanda

Katja Langenbucher
Cuido Pfeifer

Dean Spielmann
John Thomas
Tobías Tröger
Míloð Vec

Andreas Voßkuhle
Astrid Wallrabenstein
Manfred Weiss

Aus dem lnhalt:
Andreas Fischer-Lescano, Johan Horst
Der unionsrechtliche Rahmen für den Abschluss von
Handelsabkommen

Klaus Cünther
Nulla poena sine culpo and corporate personhood

Markus D. Dubber
Zur Geschichte und Theorie der Verbandsstrafbarkeit
Eine kritische Analyse aus rechtsvergleichender Sicht

Lukas Ernst

,,Fair and equitable treatment" im CETA - lnnovation im
Spannungsverhältnis zwischen lnvestor und Staat

Christoph Cusy
Privatheit und Demokratie

Cöttrik Wewer
Machen Transpa renzgesetze Gesetzgebung transparent?

4 201 5
Jahrgang 98
Seiten 335 bis 487
rsSN 2193-7869

Nomos



tté

't,

te

Inhaltsverzeichnis

Autoren

Andreas Fis cher-Les cano, Jo han Hors t
Der unionsrechtliche Rahmen für den Abschluss von flandelsabkommen

Klaus Günther
NUIIa poena sine culpa and corporate personhood

Markus D. Dubber
Zur Geschichte und Theorie der Verbandsstrafbarkeit: Eine kritische
Analyse aus rechtsvergleichender Sicht

Lukas Ernst
ooFair and equitable treatmentoo im CETA - Innovation im
Spannungsverhältnis zwischen Investor und Staat

Christoph Gusy
Privatheit und Demokratie

Göttrik Wewer
Machen Transparenzgesetze Gesetzgebung transparent?

....377

337

360

406

430

462

of

5-

Rru{/
Ia

2
F.

,(.

U

AT SBI1
o

f

f{nt'Y



D3 - 2141
Krank

durch VR
r.6.2016 I3

Datenreste auf Platten, Smartphones, Dry{,¡rsE{ern ...

irkl¡ch æHles
elöscht?

GeForce GTX |OSO & GDDRSX !rË;'''"
!' J

Profi-Videoschnitt
1O- Kern-GPU Gore i7-695OX
DVB-T2 HD im Pilotbetrieb
Joornla-Exten,sions
Datenschutz bei der Polizei

zeichnen im Web

as deutsGhe
Darknet

Fr¡sche tltfeb-Apps
€4,50

AT e410
Lt x, BEt € 5,30
NL. 11 E5 € CsO

cHF6,90
oKK49,OO

ür lhren Server
Online-Office, Social lntranet, RSS-Reader, Mail, Kalendêr ...

-Ê.

J:

J:

5-:+--
O::
.c--
O:.j:



lnhalrlsll6
Trends & I{ews

16 Viel VR: Hardware-Highlights der Compurex2}lí

18 Computex: Notebook und Tablet werden eins

20 Prozessorgeflüster: Von Stapelläufen und Äppelwoi

22 Ligo und tisa: Gravitationswellen befeuern die
Forschung

24 Spieleentwicklung mit Unity für VR und Hololens

26 Server & Storage

28 Spiele

29 Indie- und Freeware-Spiele

30 Embedded Systems

31 Modulares Smartphone: Aktueller Stand des
Google Project Ara

32 Windows 10 Anniversary Update nimmt Gestalt an

34 Eine Anaþe zum Sampling-Urteil des BVerfG

35 Apple

36 Netze

38 Sicherheit

40 Internet

42 Anwendungen

43 Technische Software

¡14 Untemehmenssoftware

45 NextCloud will OwnCloud ablösen

46 Apps

47 Linux

08 Der Handel mit Drogen, tllleffen und Kredit-
k¡rtendaten im deutschen Gyber-Untergrund

84 Wirklich aller gelörcht? Heikle Daten auf
gebrauchten Platten, Smartphones, Druckern

184 Web-Tipps

Têst & Kaufberatung
50 Kameragrifffürs Smartphone: LG Cam Plus

50 DigitalerAudio-Mixer: A1len & Heath Qu-Pac

52 Club 3D USB 3.1Typ C auf HDMI2.0 UHD
Adapter

52 Club 3D DisplayPofi 1.2 auf HDMI2.O UHD
Adapter

54 Mobil-NAS für 4 M.2-SSDs: qNAP TBS-4534

54

56

56

58

Dualband-WlAN-Basis: Mikrotik wAP ac

Marktforschungs-Tool: Google Umfrage-App

Fremdsprachen-Wörterbuch: Linguee als App

Die Android-Smartphones Motorola Moto G4 und
Moto G4 Plus mit zwei SIM-Slots

Sony Xperia X mit hochauflösender Haupt- und
Frontkamera

Gardena smart system gießt und mäht

Website-Prototyping-Software Axure RP 8

High-End-Grafikkarto für Spieler: GeForee
GTX IOEO

Erste Erf¡hrungrn m¡t DVB-T2 HD

îO-Kern-Prozessor lntel Core i7-695OX

Video¡chnittprogrrmme für Profis und
ambitionicrtc Amatsure

Spielekritik

Buchkritik

60

62

64

100

710

r16

138

r86

190

Wissen
66 Vorsicht, Kunde: Firma Sitecom verprellt

iOS-Nutzer

74 Autonome Systeme in der Logistik

Das deutschê Darknet

lm deutschen Cyber-Untergrund floriert der Handel
mit Drogen, Waffen, gefälschten Ausweisen, Kredit-
kartendaten und vielem mehr. Bisher gingen diese
Geschäfte weitgehend unbehelligt über die Bühne,
doch den Ermittlern ist jetzt ein wichtiger Schlag
gelu



Wirklich alles gelöscht?

Auclerr auÍ l¡e¡rr l'larclware Verl<auf : Nur wenn

die Datentraqer sii:lrer geloscht sincl, grht man
nrc ht versehentl ic h ¡rersórrl ic he I ntormatrclnerr

ocler Geschaftsgehernrnisse preis Wir hi¡iren aui
testweise ¡¡el<a uf ten fila tten. Srnartphones u ncl

Drr-lcl<ern Erschrer;kencles qefunden - wol.iei

Nacl<tbilder fast nocl¡ ,las Harnrloseste wåren

84

\

80 Wie in Stuttgart die visuellen Effekte für die
Erfolgsserie Game of Thrones entstanden

96 High-Tech-Möglichkeiten zur Rekonstruktion
überschriebener Daten von Festplatten

IOG Speicher für Grafikkarten: auf GDDRS-SGRAM
folgt GDDRSX

148 Die Simulatorkr¡nkhcit in der Virturl Reality

154 Fragwürdiger Datenschutz in Polizeisystemen

182 Yerzögemngen in Dual-Stack-Netzen vermeiden

Praxis & Tipps
90

94

12l)

124

128

130

ts2

133

134

Festplatten, SSDs und Smartphones sicher löschen

Daten durch Verschlüsselung vor neugierigen
Blicken schützen

l{ützliche Anwendungcn f ür Webspace,
Root- und V-Server

Server-Anwendungen sicher betreiben

Online-Office mit OnlyOffice

Private Cloud-Apps mit Cozy

Soziales Intranet mit Humhub

Der Webmailer Rainloop

Github unter eigener Kontrolle: Gitlab

135 Produktiv online diskutieren mit Findeco

{36 Webseiten mit Wallabag speichern und jederzeit

lesen

f 37 RSS-Reader Selfoss hat die Nachrichtenlage im
Blick

158 Tipps & Tricks

162 FAqwhatsApp

'164 Erweiterungen für das Contênt-ManâgcmGnt-
Syetem Joomla

172 tl¡t wenígen Mausklicks zum eigenen Comic

t78 Gesang für Musik-Tracks abmischen

Rubriken
3 Editorial: Blind Date

10 Leserforum

f5 Schlagseite

192 Story: Wettrennen mit Echo vonAmo End,ler

205 Stellenmarkt

208 Inserentenverzeichnis

209 Impressum

210 Vorschau

Frische Web-Appsfür lhren Server

Macht lhr Webserver Dauerferien? Dann haben wir
nützliche Web.Apps für Sie: vom sozialen Netz für
Freundeskreis oder Verein bis zum Rundum-glück-
lich-Ersatz für die Google-Dienste. Dafür lohnt sogar
die Anschaffung eines neuen Root-Servers, falls
Sie noch keinen haben!



M
1_

INHALTSVERZEICHNTS

a

A

70

D 6501
9.Iuni2OL6

IN ATTER KURZE 2

THEMA
Susanne Olt: Der Kampf um die besten Mitarbeiter - Rechtliche Aspekte des Abwerbens von Arbeitnehmern

Die Nachfrage nach quatifizierten Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt ist groß, die Auswahl an guten Mitarbeitern jedoch
zumeist beschränkt. Für viele Unternehmen bietet sich deshatb auch ein ,,Btick zur Konkurrenz" an. Dabei sind zum einen
wettbewerbsrechttiche Schranken zu beachten, weilunter bestimmten Umständen dasAbwerben von fremden Arbeitnehmern
un{auter sein kann. Zum anderen gibt es Mögtichkeiten, sich insbesondere durch entsprechende Arbeitsvertragsgestaltung
vor dem Abwerben eigener Arbeitnehmer durch die Konkurrenz zu schützen. Susonne O/t gibt einen Überblick über die
entsprechenden wettbewerbs- und arbeitsrechttichen Rahmenbedingungen.
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sonderer Fokus liegt dabei aufdem Sparurungsfeld zwischen dem hohen (wirtschaft-
lichen) Interesse der Anbieter von Wearables an den Daten der Nutzer und den res-
triktiven Regelungen des BDSG und des TMG, die auf Grundsätzen wie dem Prinzip
der Datensparsamkeit und dem ,,need to know" Prinzip aufbauen. Ziel des Beitrags ist
es, eine Einführung in das Thema zubietenund einige typische praktische Herausfor-
derungen zu diskutieren, um hierbei Herausforderungen und Lösungsansätze aùfru-
zeTgeî.

389 Mehrstufige Anbieterverhältnisse im Datenschutz: letzte Station Unionsrecht?
Dipl.-Jur. Johannes Marosi, Karlsruhe

Der Autor kommentiert den Beschluss des BVerwG vom 25.2.2016 - 1C28.74,
K&R 2016, 437 (in diesem Heft). Die Vorlage des BVerwG findet sich in"eine
Reihe von Verfahren ein, die das ULD - unmittelbar wie mittelbar - gegen Face-
book führt oder geführt hat. Der Senat kam zur Erkenntnis, dass eine Verantwort-
lichkeit nach BDSG ausscheidet. Er sieht aber durchaus einen Spielraum des
Unionsrechts. Dieses Verfahren wird nicht das letzte zu diesem Themenkomplex
bleiben und wird über kurz oder lang auch den Gesetzgeber * national wie in der
Union - beschäftigen.

Länderreport USA
RA Clemens Kochinke, Washington DC

Der Autor präsentiert die aktuellen Rechtsentwicklungen in den USA: Auf die Rede-
freiheit pochte ein Suchmaschinenbetreiber und verlor, als er gegen einen staatlichen
Eingriff in seine Praktiken vorging, während ein Rechtsanwalt und Zeitungen nach
demselben Grundsatz Verleumdungsklagen abwehren konnten. Ein Online-Verkäu-
fer darf Verträge schreiben, aber sie sind wegen ihrer V/eb-Darstellung nichtig, wäh-
rend ein anderer seine Opt-out-Option versteckte und deshalb Millionen an Scha-
densersatz schuldet. In der Werbung verwandte ein Nachahmer eine Auslandsmarke
und verlor gegen den Schweizer Inhaber des Originals.
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Aufsätze
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Entscheidungen
BGH: Schadensersatzklage von Claudia Pechstein vor den deut-
schen Gerichten u nzu I ässi g (7 .6.201 6 - Y\ZR 6 / 1 5)
BGH: Keine Entschädigung bei vom Netzbetreiber vorgenomme-
ner Trennung vom Versorgungsnetz wegen notwend¡ger Repara-
turarbeiten (1 1.5.2016 - Vlll ZR 123/15)
BGH: Wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz für ein Erzeugnis -
Hennhuter Stern (2.12.201 5 - I ZR 17 6/ 1 4)
BGH: Adelsbezeichnung,,von" als Namensbestandteil eines
Familiennamens - Landgut A. Borsig (10.12.2015 -lZR177/14)
BGH: Schadensregulierung durch Versirherungsmakler
(14.1.2016 - tZR107 /14)
BGH: Verjährung von Mängelansprüchen bei Auf-Dach-Photo-
voltaikanlagen (2.6.201 6 - VU ZR 348113)

Gesetzgebung
BAnz: Antikonuptionsgesetz in Kraft getreten

AuÉåtlG

Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, RA

Richtlinienentwurf der Kommission betreffend die
Bereitstellung digitaler lnhalte und das Recht des
Verbrauchers auf Schadensersatz

Am 9.12.2015 hat die Kommission - in Abkehr von ihrem früheren
Versuch, ein.Gemeinsames Europäisches Kaufrecht als optionales
lnstrument zu schaffen - der Öffentlichkeit zwei neue Richtlinien-
entwürfe vorgestellt. Zum einen den Entwurf einer Richtlinie be-
treffend den Online-Warenhandel (COM 201 5/635) und zum ande-
ren den Entwurf einer Richtlinie über die Bereitstellung digitaler ln-
halte (COM 2015/634). Ziel dieses Beitrags ist es, der Frage im Ein-
zelnen nachzugehen, ob die in Art. l4 der Richtlinie 2015/634 ent-
haltene Vorschrift auf Schadensersatz zugunsten des Verbrauchers
im Fall einer Vertragsverletzung des Anbieters digitaler lnhalte den
dogmatischen und auch praktischen Anforderungen hinreichend
entspricht, um im Ergebnis eine Vollharmonisierung (Art.4) inner-
halb der allgemeinen Schadensersatzregel des 5 249 BGB sicherzu-
stellen.

Prof. Dr. Thomas Klindt, RA, und
Dr. Susanne Wende, LL.M., RAin

Produktbeobachtungspf lichten 2.0 -
Social-Media-Monitoring und Web-Screen¡ng

Eine Pflicht zur Produktbeobachtung trifft den Hersteller sowohl
nach Maßgabe des deutschen Deliktsrechts als auch nach Maßgabe
des öffentlichen Produktsicherheitsrechts. lnwieweit die hierzu
etablierten Erkenntnisse mühelos auf Online-Äußerungen zu über-
tragen sind, soll im Beitrag untersucht werden. Es ist im Ergebnis zu
erwarten, dass bei konsequenter Weiterführung der existierenden
Rechtsprechung das Monitoren solcher Online-lnhalte Teil der Pro-
duktbeobachtungspflicht ist. lnsbesondere ist zu berücksichtigen,
dass die technische Entwicklungen der Monitoring- und Auswer-
tungsmöglichkeiten auch die Weite der,,Online-Produktbeobach-
tungpflicht" prägen wird, da der Umfang sich stets nach dem zu-
mutbaren Aufwand richtet.

Die Woche im Slick

Ëntscheidungen
BFH: Begrenzte Rückwirkung einer Verzögerungsrüge -
materieller Scha den (6.4.2016 - X K 1 /1 5)

FG Düsseldorf: Änderung von Lohnsteueranmeldungen

einer ins Ausland verzogenen ehemaligen Arbeit-

neh merin (28.1 .201 6 - 1 6 K 3M4/ 1 4 L)

Verwattung
BayStMF[H: Steuerliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der
Schäden durch Unwetter (3.6.2016- 37 - S 1915 -7/1\
FKS: Finanzkontrolle Schwarzarbeit hat 2 847 Mindestlohn-Verfah-
ren eingeleitet
BMF: Anwendung des S 18 Abs.3 Ausllnvestmc im Verhältnis zu

Drittstaaten (2.6.2016- IVC 1 -S 1980-a/07l0001 :001)

Gesetzgebung
BT: Cum/Ex-Ausschuss - Banken wiesen auf Steuerlücke hin

1429

åufiätre
Maximilian Bannes, M.A.,StB, und
Dipl.-Volksw. Prof. Dr. Adrian Cloer, RA/StB

BEPS Aktionsplan l: Besteuerung der digitalen
Wirtschaft
Die Berücksichtigung der digitalen Wirtschaft zu Beginn des Maß-

nahmenkatalogs unterstreicht ¡hre Wicht¡gkeit im Rahmen des

BEPS-Projektes. Tatsächlich ist dieses Thema auch als einer der
maßgeblichen Auslöser der BEPS-lnitiat¡ve anzusehen. Google und
Arnazon mögen hier die prominentesten Beispiele sein. Der Bericht

legt aber nahe, dass die Ausmaße deutlich umfangreicher sind. Die

OECÐ will den damit verbundenen Problemen durch die in Aktions-
plan 1 ,,Herausforderungen frir die Besteuerung der digitalen Wirt-
schaft" genannten Maßnahmen begegnen. Dieser Beitrag fasst

den 290 Seiten umfassenden Aktionsplan im Hinblick auf das Er-

tragsteuerrecht zusammen.

1431

Dr. Alexander Werder, LL.M., RA/5t8, und 1433

Dr, Michael Rudolf, RA/SIB

Drohende Konsequenzen bei lückenhafter
Tax Compliance

Die Anforderungen an die Tax Compliance Organisation in Unter-

nehmen sind in den letzten Jahren gestiegen. Steuerliche Pflichten

mussten seitjeher beachtet werden. Nun rückt aber in den Fokus, ob
auch durch organisatorische Maßnahmen sichergestellt ist, dass die
steuerlichen Pflichten erfüllt werden und dass die Mitarbeiter des

Unternehmens sich nicht an der Hinterziehung von Steuern anderer

beteiligen, ob also einTax Compliance System eingerichtet ist, gelebt

wird und dokumentiert ist. Dies ist teils der allgemeinen Diskussion

der Corporate Compliance geschuldet, vor allem aber der Entwick-

lung, dass die Finanz- und Strafverfolgungsbehörden steuerl¡¡he
Pflichtverletzungen kritischer prüfen und öfter und schärfer ahnden.

Der Beitrag geht der Frage nach, welche Konsequenzen bei einer lü-
ckenhaften Tax Compliance drohen und ob ein Tax Compliance Sys-

tem die drohenden Konsequenzen vermeiden oder mindern kann. Er

setzt die Beitragsfolge zu Fragen derTaxCompliance fort.

Entscheldungen

BFH: Körperschaftsteuerguthaben bei Liquidation - ausschüt- 1442
tungsabhängige Ausgestaltung ist verfassungsgemäß
(2.2.2016-tR21/14)

BFH: Kein Lohnsteuer-Haftungsbescheid gegen den Arbeitgeber 1445
bei Festsetzungsverjährung der Lohnsteuerschuld gegenüber dem
Arbeitnehmer
(17.3.2016 -Vl R 3/15 - dazu BB-Kommentar von

Julia Heinmüller, RAin/StBin)

't409

141'l

1419

Entscheidungen

BGH: Depotvertrag - keine Zurechnung des als Aufsichtsratsmit- 1421
glied erlangten Wissens eines Prokuristen gegenüber der Bank
(26.4.2016 -XIZR 108/15 - dazu BB-Kommentai von
Dr. Hans-Ulrich Wilsing, RA, und Dr. Marcel Xleemann, RA)

BGH: Einziehung von Geschäftsanteilen und persönliche Haftung 1426
der Gesellschafter
(1 0.s.201 6 - lt zR 3 42/ 1 4)
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft Arbeitsrecht
DieWoche im Blick

Rechnungslegung
EFRAG: Diskussionspapier zu IAS 7

Wirtschaftsprüfung
APAK: Letãer Tärigkeitsbericht
IDW: Stellungnahme zum Referentenentwurf der APAS-Gebühren-
verordnung
IDW: Stellungnahme zur IAASB-lnitiative zur Verbesserung der prü-

fungsqualität
WPK: Handelsrechtliche Änderungen des AReGfür Prüfervon Non-plE
WPK: Anzeige der Aufnahme der Tätigkeit als gesetzlicher Ab-
sch lussprüfer

WPK: Liste der Anbieter von Studiengängen nach 5 13b WPO ak-
tualisiert
WPK: Klausur-themen zum WP-Examen des Prüfungstermins l/20i6

Betriebswirtschaft
Bitkom: Ergebnisbericht zqm Digital Office lndex

144s Die Woche im Blick

Aufsatz

Dipl.-Finw. (FH) Winfried Hentrich, StB, und
Dipl.-Kfm. Andreas Pyrcelç CCEP-l

Compliance und Fraud Monitoring im Zeitalter
von digitaler Transformation und Big Data

Die zunehmende Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen

wird die Datenmengen in Unternehmen weiter stark ansteigen las-
sen. Unternehmen haben in den letzten Jahren verstärkt in lÏ-lnfra-
struktur und Datenanalysetools mit dem Ziel invest¡ert, aus großen
Datenmengen unternehmensrelevante lnformationen zu gewinnen.
Welche Möglichkeiten bietet das als Big Data bekannte Phänomen
den Compliance-Verantwortlichen, und was bedeutet es für das Er-

kennen doloser Handlungen? ln dem Beitrag wird die Notwendigkeit
moderner Datenanalysen für den Bereich Compliance und Fraud Mo-
nitoring aufgezeigt und erläutert, welche Schritte zur Etablierung von
Datenanalysen erforderlich sind. Praktische Fragestellungen und Er-

läuterungen sollen den häufig eher juristisch/ betriebswirtschaftlich
geprägten Verantwortlichen den Einstieg in das Thema erleichtern.

Entscheidunçn

FG Düsseldorf: Bei Downstream Merger können stille Reserven
steuerfrei in das Ausland übergehen
(22.4.2016 - 6 K1947 /14 K, G - dazu BB-Kommentar von
Dr. Martin Bünning, RA/StB)

BMF: E-Bilanz - Veröffentlichung der Taxonomie 6.0 vom i.4.2016
(24.5.201 6 - lV C 6 - S 2133-b/16/10001 :001 - dazu BB-Kommentar von
Dipl.-Kfm. Prof. Dr. Christian Zwirner, WP/SIB)

Entscheidungen
BAG: Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit
(27 .1.2016 - 4 AZR 468/14)
BAG: Personelle Kontinuität der Betriebsratstätigkeit als sonstiger
Sachgrund bei befristeten Arbeitsverträgen
(20.1.201 6 - 7 AZR 340/ 1 4)

BAG: Befristung von Lehrkräften als wissenschaftliches Personal
(29.1.201 6 - 7 AZR 37 6 / 1 4)

BAG: Berechnung des Urlaubsanspruchs im Geltungsbereich des
TVöD-V aF bei zwei Kalendertage überlappender Schichtarbeit
(1 9.1.201 6 - 9 AZR 608/ 1 4)

BAG: Diskriminierung jüngerer Arbeitnehmer bei Staffelung des
Urlaubsanspruchs nach dem Lebensalter
(1 2.4.201 6 - 9 AZR 6s9 / 1 4)
Sächsisches LAG: Kein Verfqll der Ansprüche aus Annahmeverzug
nach tariflicher Ausschlussfrist (24.2.2016 - 4fa 33/15 (6))

Aufsätze

Dr. Martin Greßlin, RA/FAArbR, und
Dr. Martin Römermann, RA/FAArbR

Arbeitsrechtliche Gestaltungsmögl¡Ghkeiten zum
Schutz von betrieblichem Know-how
Betriebliches Know-how entscheidet über wirtschaftlichen Erfolg.
ln vielen Fällen geht Know-how-Verlust auf bewusste oder unbe-
wusste Handlungen der eigenen Arbeitnehmer zurück. Der Beitrag
zeigt arbeitsrechtliche lnstrumente auf, wie sich Arbeitgeber davor
schützen können.

Theodor B. Cisch, RA, und Dr. Nils Börner, RA

Auf welchen Betrag ist die gesetzliche
lnsolvenzsicherung für Betriebsrenten aus vor dem
1.1.1 999 ein getretenen Sicherungsfällen begrenzt?
Die gesetzliche lnsolvenzsicherung der Betriebsrenten, welche der
Pensions-Sicherungs-Verein Versicherungsverein auf Gegenseitig-
keit nach 5 7 BetrAVG ggf. zu erbringen hat, ist grundsätzlich auf
das Dreifache der im Zeitpunkt der ersten Fälligkeit geltenden mo-
natlichen Bezugsgröße gemäß 5 18 sGB lV beschränkt. lm Jahre
2016 beträgt diese monatliche Bezugsgröße 2905 Euro, mithin be-
trägt die lnsolvenzsicherungsgrenze 8715 Euro. Fraglich ist, ob
dlese Limitierung der lnsolvenzleistungen uneingeschränkt gilt
oder ob fiir,,Altsicherungsfälle", welche vor dem 1,'1.1999 eingetre-
ten sind, 5 3 1 BetrAVG mit der Folge Anwendung findet, dass gege-
benenfalls eine auch heute noch höhere Sicherungsgrenze nach al-
tem Recht anzuwenden ist.

Entscheidung

LAG München: Kein Anspruch aufzusätzliche Abfindung
(9.12.2015 - 5 Sa 591/15 - dazu BB-Kommentar von
Alexander Mölle¿ RA/FAArbR)

Die Erste Seite
Prof. Niko Härt¡ng, RA
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BETRIEBSWIRTSCHAFT

AUFSATZ
I FR5/Rechnu ngsleg ung

Die Rolle des Business Model in der Finanz-
berichterstattung nach IFRS - vernachlässigt
oder überschätzt?
WPIStB/CVA Dipl.-Kfm. Hermann Kleinmanns, Kerken
Spätestens seit in IFRS 9 eine Folgebewertung bestimmter
Finanz¡nstrumente in Abhäng¡gkeit vom zugrunde liegenden
Geschäftsmodell vorgesehen ist, wird die Rolle des Geschäfts-
modells in der Finanzberichterstattung diskutiert. ln dem BeÈ
trag wird ein Überblick über die entsprechende Entwicklung
gewährt und eine kritische Analyse vorgenommen.

D81r98',t86

VE RIIIIA tTU NGSAT{WE I S U N G E N

Bilanzsteuerrecht

E-Bilanz: Veröffentlichung der Taxonomien 6.0 vom
01.04.2016
BMF, Schreiben vom 24.05.2016

D81204998

Bilanzsteuerrecht

Nachforderung von Unterlagen zur E-Bilanz

OFD Frankfurt/M., Verfügung vom 12.04.2016

ú8120q647

I nvestmentsteuergesetz

S 6lnvStG: Verfahren bis zu einer gesetzlichen
Umsetzung des EuGH-Urteils vom 09.10.2014 -
Rs. C-326 / 12, van Caster (RS0707993)

BMF, Schreiben vom 23.05.20'16

D81204996

ENTSCHEIDUNGET{

Körperschaftsteuer

Realisierung des KSt-Guthabens im Rahmen einer
Liquidation
BFH, Urteil vom 02.02.2016 - I R 2ll14
D81205194

Körperschaftsteuer

Steuerfreiheit der Beteiligungserträge gemein-
nütziger Körperschaften aus gewerblich geprägten
PersGes.

BFH, Urteil vom 18.02.2016 - V R 60/13

DBl?05196

Einkommensteuer/Lohnsteuer

Eigene Berufshaftpflichtversicherung einer Rechts-
anwalts-GbR kein Arbeitslohn
BFH, Urteil vom 10.03.2016 * Vl R 58i 14

D81205198

Grunderwerbsteuer

Mittelbare Änderung des Gesellschafterbestandes
¡.S.d. S 1 Abs.2a GTESIG durch Abschluss von Treu-
handverträgen
BFH, Urteil vom 25.11.2015 - ll R f8114

DBl 190431
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STEUERRECHT

AUFSATZ
Erbschaft-/Schenkungsteuer

Sind die geplanten Verschonungsregelungen im
deutschen ErbStG europarechtswidrige Beihilfen?
Notar Dr. Thomas Ullachter, München
lm Zentrum der Debatte um die ErbSt-Reform steht die Frage
nach der verfassungskonformen Ausgestaltung der Verscho-
nungsregelungen für den Erwerb von unternehmerischem
Vermögen. Bisher kaum thematisiert wurde ciie Vereinbarkeit
der Regelungen mit europäischem Recht. Vor diesem Hinter-
grund widmet sich der Beitrag der Frage, ob es sich bei den
derzeitigen bzw. künftigen Verschonungsregelungen für
unternehmer¡sches Vermögen um eine unzulässige Beihilfe
handelt.

D81204325 5.1273

Gewinnermittlung
Entwicklungstendenzen und Zukunftsperspektiven
des Maßgeblichkeitsgrundsatzes
VR¡B¡H a.Ð. Prof. Dr. habil. Heinrich Weber-Grellet,
Münster
Die ursprüngliche Fassung des Maßgeblichkeitsgrundsatzes
ist durch eine Vielzahl einzelner Gesetze verändert und durch
spezielle steuerrechtliche Regelungen verdrängt worden. Der
Beitrag geht der Frage nach, ob der Maßgeblichkeitsgrund-
satz in se¡nerjetzigen Ausgestaltung und seiner Bezugnahme
auf die GoB für die steuerrechtliche Rechtsanwendung noch
sinnvoll ist.

Ð81202921 5.1279

Gewinnermittlung
Anerkennung von Teilwertabschreibungen auf
Beteiligungen
StB Dipl.-Kfm. D¿ Dietmar [ange, BonnlHamburg
Mit dem geänderten BMF-Schreiben zur Anwendung von 5 Bb
Abs.3 KStG 1999 i.d.F. des UntStFG aufAuslandsbeteiligungen
in den V2.2001 nimmt die Finanzverwaltung die nach Ergehen
des EuGH-Urteils in der Rs. Kronos lnternational erforderlichen
Anpassungen hinsichtlich der steuerlichen Anerkennung von
Teilwertabschreibungen auf Drittstaaten-Beteiligungen in
noch offenen Altfällen vor. Der Beitrag erläutert die geänderte
Verwaltungsauffassung und zeigt den weiterhin bestehenden
Handlungsbedarf bei Drittstaaten-Dividenden auf.

D81204818 5.]284
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s.1289

s.1292

5.1293
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AUFSATZ
Rechtsanwaltsrecht

Die Zulassung zum Synd¡kusrechtsanwalt:
Handlungsempfehlungen für die Antragstellung
RA Rolf G. Pohlmann, München
Das ab 01.01.2016 geltende Gesetz zur Neuordnung des
Rechts der Syndikusanwälte regelt die Voraussetzungen für
Unternehmensjuristen, zur Anwaltschaft zugelassen zu wer-
den, und deren berufsrechtliche Stellung. Zuständig für die
Zulassung sind die regionalen Rechtsanwaltskammern (RAK).

Allein die RAK München hat in diesem Jahr bisher 1.800 Zulas-
sungsanträge erhalten und bereits 200 Syndikusrechtsanwälte
zugelassen. Frühze¡t¡g wurden Gespräche mit den Beteiligten
- der Deutschen Rentenversicherung Bund, den Vertretern
anderer Regionalkammern, Großunternehmen und dem
Bunddsverband der Unternehmensjuristen eV. - geführt und
die gesetzlichen Anforderungen im Rahmen des Zulassungs-
verfahrens erörtert. Basierend auf diesen umfangreichen Er-

fahrungen stellt der Aufsatz dar, welche Kriterien der Antrag
erfüllen muss, um eine Zulassung zu bewirken.

D81204090

KURZ KOMMENTIERT
Handelsvertreterrecht
BGH zur AGB-rechtlichen Unwirksamkeit
eines nachvertragl ichen Wettbewerbsverbots
in Handelsvertretervertrag
RAin Dr. Sonia Ackermann, M.lur. {Oxford}, lllünchen
D81204239

ENTSCHEIDUNGEÌ{
KapitalanlagelAktienrecht
Zur Haftung einer Direktbank für Fehlberatung
durch kundenbetreuendes Wertpapierhandelshaus
BGH, Urteil vom 26.04.2016 - Xl ZR 108/15

Ð81205r32

Kreditsicherungsrecht

Zur Nichtigkeit der Sicherungsübereignung eines
Warenlagers wegen Sittenwidrigkeit
BGH, Urteil vom 12.04.2016 - Xl ZR 305/14

D81204775

.06.2016
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ECHT

rgan g/Arbeitsvertragsrecht
Auswirkungen eines Betriebsübergangs auf
arbeitsvertragliche Bezugnahmeklauseln
RAinlFAinÀrbR Dr. Eettina Scharff, München
Bezugnahmeklauseln auf Tarifverträge sind üblich, um gleiche
Arbeitsbedin gungen zwischen gewerkschaftlich organisierten
und nicht organisierten Arbeitnehmern zu schaffen. Dabei
sollten die konkret gewählte Formulierung solcher Klauseln
und deren Rechtsfolgen bedacht sein. Es werden die Auswir-
kungen eines Betriebsübergangs auf den lnhalt der verschie-
denen Arten von Bezugnahmeklauseln dargestellt, möglicher
Einfl uss europarechtlicher Entscheidungen prognostiziert und
Empfehlungen für die Klauselformulierungen gegeben.

D8I203012 S. t3ts

5.1299

KURZ KOMMENTIERT
KündigungsrechtlEetriebsübergang
Betriebsübergang: Außerordentliche betriebs-
bedingte Kündigung nach Widerspruch des
sonderkündigungsgeschützten Arbeitnehmers
RA Dr. Gilbert Wurth, Köln

D81203033

Arbeitsvertragsrecht
Rentenaltersgrenze im Arbeitsvertrag
Kristina Tkatschenko, (hemnitz

D81200971

EiITSCHEIDUNGEN
Entgeltrecht
Annahmeverzugslohn bei Teilzeitbeschäftigung
nach Prozessvergleich
8AG, Urteil vom 24.02.2016 - 5 AZR425|15

D81202880

Arbeitsvertragsrecht
Geltendmachung eines Rückkehrrechts hat
nicht immer unmittelbare Neubegründung
eines Arbeitsverhältnisses zur Folge
BAG, Urteil vom 27.01.2016 - 5 AZR 9/15

D81200686

Arbeitszeitrecht/Kündigungsrecht
Fahrten zwischen Wohnung und erstem Einsatzort
als Arbeitszeit
LAG Hamm, Urteil vom 01.12.2015 - t4 Sa 509115

D81202405
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nursärz¡
IFRS/Rechnungslegung
Der Entwurf eines IFRS Practice Statement zur
Anwendung der Wesentlichkeit im IFRS-Abschluss
(ED/201s/8)

Dr. Stephan Rohleder, Berlin
Als zentraler Grund fiir die zunehmende Komplexität der lFRS-

Bilanzierung gelten die seit Jahren steigenden Anhangangabe-
pflichten. Der daraus resultierende disclosure overload führt zu
immer umfangreicheren Geschäftsberichten, deren lnformatio-
nen von den Adressaten gleichzeitig immer weniger verwertet
werden können. Eine Lösung dieses Dilemmas liegt nach Auf-
fassung des IASB in der richtigen Anwendung des Wesentlich-
keitsgrundsatzes. Der am 28.1 0.2015 veröffentl ichte Entwurf
eines Practice Statement zur Wesentlichkeit soll Anwendern
hier Hilfestellung bieten. ln dem Beitrag werden die Vorschläge
des Entwurfs erläutert und gewürdigt.

KORl202876

i.åff*lf.sr'uor¡
Handellbilanzrecht/Rech nu ngsleg u ng

Zafrlungsberichterstattung bei Tätigkeiten in

. , 
ì,, .. 

. qiehreren lndustriezweigen
Dr. Markus Kreipl, Hamburg
Mit lnkrafttreten des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes
(BilRUG) sind Unternehmen, die in der mineralgewinnenden
lndustrie tätig sind oder Holzeinschlag in Primärwäldern be-
treiben, verpfl ichtet, Zahlungen gegenüber staatlichen Stellen
in einem sog. Zahlungsbericht offen zu legen. Die Umsetzung
dieser Berichtspflichten stellt die Praxis vor Herausforderun-

Çen, da die Berichtsanforderungen vergleichsweise hoch sind.
ln der Fallstudie wird neben einer beispielhaften Erläuterung,
unter welchen Voraussetzungen eine Berichtspfl icht einschlâ-
gig ist, gezeigt, welche Angaben zu machen sind und ob bzw.
wie die Offenlegung eines Zahlungsberichts vorzunehmen ist.

KOR1202253

www.kor-ifrs.de

5.300
s.269

I FR5/Rechn ungslegung
Einzelfragen der Konsolidierung von doppelnützigen
Treuhandverhältnissen beim Drittbegünstigten nach
tFRS 10

Prof. Dr. Bernd Hacker, Rosenheim
Doppelnützige Treuhandverhältnisse werden im Sanierungs-
fall häufig verwendet, um den finanzierenden Banken Mit-
spracherechte zu gewähren. Der Bank als Begünstigtem stellt
sich die Frage, wieweit die Einflussnahme gehen darl bevor
nach IFRS 10 eine unerwünschte Konsolidierungspflicht aus-
gelöst wird. ln dem Beitrag wird dieser Frage nachgegangen,
indem Fallgruppen mit zunehmender Einflussnahme unter-
sucht werden. Daraus werden Empfehlungen zur Strukturie-
rung von doppelnützigen Treuhandschaften abgeleitet.

KORl'r99665

I FR5/Rech nungslegung
Praxisprobleme bei der bilanziellen Abbildung
anteilsbasierter Vergütung gem. IFRS 2
Dipl.-Kfm. CPA Ulrich Sommer / Dipl.-WiWi. Dominik
Konold / Tobias Schittenhelm, M.Sc., alle Stuttgart
Anteilsbasierte Vergütungsformen haben in den letzten
Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Die Suche nach
einer optimalen lncentivierung der Führungskräfte stellt die
Unternehmen jedoch vor dem Hintergrund anhaltender Un-
sicherheit auf den Finanzmärkten sowie zunehmend komplex
ausgestalteter Geschäftsmodelle vor Herausforderungen. ln
dem Beitrag werden aktuelle Problemstellungen bei dàr Aus-
gestaltung anteilsbasierter Vergütungsformen diskutiert und
anhand zahlreicher Beispiele Lösungsansätze aufgezeigt.

KORl202878

Rechnungslegung

Praxis der Ad hoc.Berichterstattung im Fall von
Enforcement-Verfa hren
Jens Günther I Ann-Kathrin Schmeling, M.5c. /
Dennis Starke, M.Sc., alle Bochum
lm Fall einer Fehlerfeststellung durch DPR oder BaFin hat das
betroffene Unternehmen eine Fehlermitteilung gem. 5 37q
WpHG zu publizieren. Bis dass eine solche Mitteilung veröf-
fentlicht werden muss, kann je nach Verfahrensgang aber eine
gewisse Zeit verstreichen, weswegen Unternehmen, die von
einer Fehlerfeststellung betroffen sind, auch unter die Ad hoc-
Berichtspflicht des 5 15 WpHG fallen könnten. ln dem Beitrag
werden die Voraussetzungen für die jeweilige Berichtspflicht er-
läutert und voneinander abgegrenzt. Des Weiteren erfolgt eine
Analyse der Ad hoc-Berichterstattung zu Fehlerfeststellungen
im Rahmen des Enforcements durch deutsche Unternehmen.

KORl202252

TAGUNGSBERICHT
Controlling
Accounting und Controlling: Neue Zusammenhänge
im digitalen Zeitalter - Bericht zum 41. Congress der
Controller am 25.126.04.2016 in München -
Dipl.-Kfm. Dr. Hans-Jürgen Hillmer, Coesfeld
Der Trend der Digitalisierung macht vor der Unternehmens-
berichterstattung selbstverständlich nicht Halt. lm Gegenteil
eröffnet die Digitalisierung zunehmend genauere Datenerfas-
sungen und -auswertungen, von denen insb. das Controlling
profi tiert. Neue regulatorische Anforderungen sorgen jedoch
dafür, dass auch das externe Reporting von dieser Entw¡ck-
lung nicht ausgespart bleibt. Aufdem diesjährigen Congress
der Controller, der vom lnternationalen Controller Verein ver-
anstaltet wurde, wurden sich daraus ergebende Perspektiven
für das Zusammenspiel von Controlling und Accounting dis-
kutiert.

KOR1204309

RECHNUNGSTEGUNG & INVESTOR RETATIONS
lnvestor Relations

Der Badwill- Eine unterschätzte Größe in der
deutschen Bilanzierungspraxis
Prof. Dr. Henning Zülch, Leipzig
KOR12Û4612
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FINANZIERUNG

Finanzierungsinstrumente/Kreditfi nanzierung /
Konsortialkredit ':
Konsortialfi nanzierungen: Wunsch nach Finanzie-
rungssicherheit lässt den Markt weiter wachsen
Marco Göck / Martin Dresp, beide Stuttgart
Finanzierungssicherheit und ein hohes Maß an Flexibilität hin-
sichtlich der Strukturierung stellen wesentliche Merkmale des
Konsortialkredits dar. Die letzten Jahre profitierte der Markt
hierbei vor allem von einer zunehmenden Nachfrage des Mittel-
stands. Der Beitrag beleuchtet Ergebnisse einer aktuellen Studie
der LBBW und arbeitet die Gründe dieser Entwicklung heraus.

cF1204316

Finanzmanagement/Refi nanzierung/Restrukturierung
Unternehmens(re)fi nanzierungs- und
Restrukturierungstrends in Deutschland
Dr. Ralf Moldenhauer, Frankfurt/M. / Jochen

Schönfelder, Köln / Tobias ìlllens, Frankfurt/M.
Restrukturierungsprozesse in Unternehmen gehen in aller
Regel mit einem steigenden Liquiditätsbedarf einher. Welche
Strategien müssen CEOs und CFOs verfolgen, um in dieser kri-
tischen Situation ihre Handlungsfähigkeit zu behalten? Und
wie können Banken ihre Geschäftskunden wirkungsvoll unter-
stützen? Mit diesen Fragen setzt sich der Beitrag auf Basis der
Ergebnisse einer aktuellen BCG-Studie auseinander.

cF1204218

KAPITALMARKT

Ankündigungseffekte/Anleihemarkt
Marktreaktionen bei der Begebung von
Umtauschanleihen
Christian Flore, M.Sc. / Prof. Dr. Dirk Schiereck /
Christopher Steinbach, B.Sc., alle Darmstadt
ln dem Beitrag werden die Kapitalmarktreaktionen bei der
Emissionsankündigung von Umtauschanleihen und die da-
hinterstehenden Erklärungsansätze untersucht. lm Gegensatz
zu Wandelanleihen, die in Aktien des Em¡ttenten gewandelt
werden können, beinhalten Umtauschanleihen die Option des
Umtauschs in Aktien einer abweichenden Zielgesellschaft. lm
Durchschnitt erfährt die Zielgesellschaft einen hoch signifi-
kanten negativen Ankündigungseffekt. Durch den möglichen
Umtausch der Anleihe in Aktien der Zielgesellschaft kann die
Aktionärskonzentration der Zielgesellschaft sinken.

cFl 2038s7

BEWERTUNG

Bewertu n gskonzepte/Ertra gswertverfahren/Rechtsprechun g

Ableitung eines Bewertungskonzepts für Strom- und
Gasverteilnetze
WP/StB Michael Salcher, München / Dr.Günther Keller,

Erlangen / Martin Kellermann, München
Die geplante Novellierung des 5 46 Abs. 2 EnWG sieht die Ver-
ankerung des objektivierten Ertragswerts zur Bestimmung der
wirtschaftlich angemessenen Vergütung bei der Übertragung
von Strom- und Gasnetzen vor. Der Beitrag konkretisiert die-
ses Wertkonzept aus betriebswirtschaftlicher Sicht hinsicht-
lich der einzunehmenden Bewertungsperspektive und des
Einbezugs von Synergien.

cF1202254
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www.cf-fachportal.de

Eenjamin Hammer/ Prof. Dr. Bernhard Schwetzler/
Jun.-Prof. Dr. Alexander Lahmann, alle Leipzig
Der Lehrstuhl Finanzmanagement und Banken an der HHL

Leipzig Graduate School of Management ermittelt viertel-
jährlich Mult¡plikatoren, Beta-Faktoren und Eigenkapitalkos-
ten für den deutschen Kapitalmarkt und stellt diese auf der
lnternetseite www.fi nexpert.info und in CORP0RATE FINANCE

zur Verfügung. ln dieser Ausgabe finden Sie die Daten zum
Stichtag 15.04.2016.

citzo+ztz

Bewertungstheorie/Capital Asset Pricing Model/Tax 5hield

Die Realitätsnähe von Unternehmens-
bewertungsmodellen
WP/SIB Dr. Kai Behling, Düsseldorf
Kruschwitz/Löffler erheben die Modellkonsistenz zum Gütekri-
terium für Unternehmensbewertungsmodelle und stützen sich

dabei u.a. auf Friedman sowie auf die Newton'schen Gesetze.

Eine nähere Analyse zeigt jedoch, dass der Hauptzweck von
Modellen darin besteht, Hypothesen über beobachtbare Sach-

verhalte zu entwickeln. Stimmt die Beobachtung nicht mehr
mit den Modellen überein, muss das Modell angepasst werden
oder es ist widerlegt. Eine Diskussion über Modellanpassungen
ist somit zulässig und notwendig.

cFl 203855

Bewertungstheorie/Capital Asset Pricing Model/Tax Shield

Zur Realitätsnähe von Unternehmens-
bewertungsmodellen
Prof. Dr. Dr. h.c. Lutz Kruschwitz / Prof. Dr. Dr. Andreas

Löffler, beide Berlin
Behlings Aussagen zur Bewertung von kleinen und mittleren
Unternehmen beruhen auf einem falschen Verständnis formaler
Modelle und wissenschaftlicher Methoden. Diese Erwiderung
auf Behlings Beitrag zeigt dass seine Aussagen zur Werthaltig-
keit von Tax Shields und der fehlenden Diversifikation im CAPM

nicht haltbar sind.

cFl 203862

MERGERS & ACQUISITIONS

Unternehmenskauf/Risikomanangement/Credit Default Swap

The lmpact of Mergers & Acquisitions on Credit
Default Swap Spreads
Denisa Lleshaj, M.Sc., Bochum
Der Beitrag analysiert CDS Spreads akquirierender Unterneh-
men nach Ankündigung von M&A-Transaktionen. CDS Spreads

spiegeln dabei die Entwicklung des Ausfallrisikos wider. Die

Analyse nimmt Bezug auf US-amerikanische Unternehmen in

den Jah ren 2004 bis 201 4.

cF1202928
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Übernahmeangebot/Kapitalmarktreaktion/Marktüberblick
Takeover Report Deutschland 2016
Prof. Dr. Christian Aders, München / Maximilian Schreiter,

M.Sc. / Prof. D¡. Bernhard Schwetzler, beide Leipzig
finexpert.info veröffentlicht in Zusammenarbeit mit Value-
Trust jährlich den Takeover Report Deutschland. Der Beitrag
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